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Suggestion for amendment of Article : III-49

By Mr : Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel III-49 (ex-Artikel 83)

(1) Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission die Europäischen
Verordnungen zurDie Verwirklichung der in den [Artikeln III-47 und III-48 (ex-81 und
82)] niedergelegten Grundsätze erfolgt durch Gesetz oder Rahmengesetz. Er beschließt
nach Anhörung des Europäischen Parlaments.

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Europäischen Verordnungen Gesetze oder
Rahmengesetze bezwecken insbesondere:

a) die Beachtung der in [Artikel III-47 (ex-81) Absatz 1] und [Artikel III-48 (ex-82)]
genannten Verbote durch die Einführung von Geldbußen und Zwangsgeldern zu
gewährleisten;

b) die Einzelheiten der Anwendung des [Artikels III-47 (ex-81) Absatz 3] festzulegen;
dabei ist dem Erfordernis einer wirksamen Überwachung bei möglichst einfacher
Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen;

c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der [Artikel III-47 und III-48 (ex-81 und
82)] für die einzelnen Wirtschaftszweige näher zu bestimmen;

d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofes bei der Anwendung der in
diesem Absatz vorgesehenen Vorschriften gegeneinander abzugrenzen;

e) das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften einerseits und
diesem Abschnitt sowie den aufgrund dieses Artikels erlassenen Europäischen
Verordnungen  Gesetze oder Rahmengesetze andererseits festzulegen.

Explanation:

Diese Bestimmungen haben, wegen ihrer erheblichen Bedeutung für die Bürger der Union,
legislativen Charakter und sollten daher im normalen Gesetzgebungsverfahren unter voller
Mitentscheidung der Europäischen Parlaments erlassen werden. Dies wird z.B. besonders
deutlich bei der Einführung von Geldbußen oder Zwangsgeldern, die als erhebliche
belastende Eingriffe einer gesetzlichen Grundlage bedürfen.




	amendment form

